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Schwerpunkte der Revision Siedlungsplanung Oberdorf (Zusammenfassung) 

Stand 2. Mai 2023 (Stand EGV-Vorlage) 

Neue bzw. revidierte Planungsinstrumente 

− Zonenplan und Zonenreglement Siedlung (Zonenvorschriften Siedlung mit Integration Ortskernplanung) 

− Strassennetzplan Siedlung und Landschaft 

− Waldbaulinienplan "Bereich ISOS" 
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1. Ausgangslage / Ziele / Grundlagen 

Ausgangslage / Planungsbedarf 

Seit der letzten Gesamtrevision im 2003 (Stand Zonenreglement Siedlung) haben sich die übergeordneten 

planerischen und rechtlichen Grundlagen weiterentwickelt. Insbesondere durch die Anpassung des eidgenös-

sischen Raumplanungsgesetzes im Jahr 2013 haben sich massgebende gesetzliche Vorgaben geändert. 

Bauzonen können heute nur noch so festgelegt werden, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre 

entsprechen. Für die Gemeinde bedeutet dies insbesondere, dass die weitere bauliche Entwicklung vorwie-

gend im Bestand zu erfolgen hat. Entsprechend gilt es für die Gemeinde Oberdorf einerseits eine Strategie zu 

entwickeln, wie diese Innenentwicklung erfolgen soll und andererseits diese Strategie in die kommunalen Nut-

zungs- und Erschliessungsplanungsinstrumente umzusetzen. 

Mit der Revision können auch die Defizite des bestehenden Zonenreglements Siedlung, welche sich im Rah-

men der Baugesuchpraxis gezeigt haben, behoben werden. Seit dem 1. Januar 2015 sind zudem die Anpas-

sungen des kantonalen Rauplanungs- und Baugesetzes und der dazugehörigen Verordnung an die Interkan-

tonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) in Kraft. Gemäss § 139a RBG müssen 

die Gemeinden ihre Vorschriften innerhalb von 15 Jahren seit Inkrafttreten der mit der Übernahme der IVHB 

verbundenen Änderungen anpassen. Entsprechend besteht hier für die Gemeinde Oberdorf eine Planungs-

aufgabe, welche es umzusetzen gilt. 

Ziele 

Mit der vorliegenden Revision der Siedlungsplanung werden folgende Ziele verfolgt: 

− Anpassung an die aktuelle Gesetzgebung von Bund und Kanton, Umsetzung der Vorgaben aus dem kan-

tonalen Richtplan 

− Herstellung der Voraussetzungen für eine qualitätsvolle und zeitgemässe Siedlungsentwicklung 

− Anpassung der Zonenvorschriften Siedlung aufgrund veränderter lokaler Verhältnisse 

− Anpassung der Zonenvorschriften Siedlung zur Verbesserung der Praxisanwendung 

− Anpassung der Zonenvorschriften Siedlung an IVHB 

− Umsetzung des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung 

(ISOS) sowie des kantonalen Bauinventar (BIB) 

− Integration der vorhanden Naturwerte in die Nutzungsplanung (gem. § 11 Abs. 3, NLG) 

− Zusammenführen der einzelnen raumrelevanten Themen (Ortskernplanung, Archäologie, Gewässerschutz 

etc.) in einer kommunalen Nutzungsplanung (Zonenvorschriften Siedlung bestehend aus Zonenplan und 

Zonenreglement) 

− Reglementarische Bestimmungen mit dem Ziel eines harmonischen Strassen- und Ortsbildes und ergän-

zenden Bestimmungen zur Bepflanzung, ökologischen Ausgleich und Vernetzungsmöglichkeiten (Grün-

räume, Fusswege, etc.) sowie Hinweisen zu Aufwertungspotentialen im Siedlungsgebiet. 

− Koordination der Erschliessungsplanung mit den Zonenvorschriften Siedlung. 
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Grundlagen / Planungsinstrumente 

Die Revision der Siedlungsplanung ist ein Planungsvorhaben, das umfassende Abklärungen, Grundlagener-

arbeitung und eine vertiefte Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen erfordert. Ein erster Planungs-

schwerpunkt war die Erarbeitung der Räumlichen Entwicklungsstrategie, die die angestrebte Zielrichtung der 

Gemeinde aufzeigt, unter Berücksichtigung der Herausforderungen hinsichtlich der künftigen Bevölkerungs- 

und Siedlungsstrukturen, der Natur und Ökologie sowie den Verkehrs- und Infrastrukturbedürfnissen.  

Ein weiterer Planungsakt war die Erhebung der Naturwerte innerhalb des Siedlungsgebietes. Das Naturinven-

tar zeigt auf, wo die Erhaltung und Förderung der Siedlungsdurchgrünung und Siedlungsökologie für die Ge-

meinde wichtig ist und welche Objekte langfristig zu erhalten sind.  

Es sind weitere Grundlagen wie kantonaler Richtplan, kantonale Inventare, Vorgaben für Gewässerräume, 

Lärmschutz etc. konsultiert worden. 

Im Rahmen der Revisionsarbeit sind folgende Planungsinstrumente erarbeitet worden.  

− Zonenplan und Zonenreglement Siedlung (Zonenvorschriften Siedlung mit Integration Ortskernplanung) 

− Strassennetzplan Siedlung und Landschaft 

− Waldbaulinienplan "Bereich ISOS" 

− Planungsbericht mit detaillierten Erläuterungen zu den Planungsmassnahmen (orientierender Bestandteil 

der Planung) 

Nachfolgend werden die Schwerpunkte der Revision zusammengefasst. Detaillierte Erläuterungen sind dem 

ausführlichen Planungsbericht zu entnehmen.  

2. Allgemeine Schwerpunkte 

Entwicklungsstrategie Die räumliche Entwicklungsstrategie hat sich zu verschiedenen Themen 

und Bereiche geäussert und Zielsetzungen formuliert, die als Grundlage 

für die Revision der Siedlungsplanung diente. Die räumliche Entwick-

lungsstrategie ist ein behördliches Strategiepapier ohne Rechtswirkung. 

Der Fokus wurde auf raumplanerische Aspekte gelegt. Wo sollen künftig 

Gebiete, die der inneren Verdichtung, der vorwiegenden Wohnnutzung, 

der Arbeitsplatznutzung, der öffentlichen Nutzung vorbehalten bleiben. 

Weiter werden wichtige Grün- und Erholungsräume bezeichnet sowie 

die gewünschte Verkehrslenkung der verschiedenen Verkehrsteilneh-

mer aufgezeigt. 

IVHB Die Einführung der IVHB (Interkantonale Vereinbarung über die Harmo-

nisierung der Baubegriffe) hat die Bau- und Planungskommission vor 

grosse Herausforderungen gestellt. Die neuen Messweisen unterschei-

den sich in einigen Belangen von der heute mit den Zonenvorschriften 

angewendeten Praxis. Es galt die Massvorschriften so zu definieren, 

dass auf bestehende Bebauungsstrukturen und nachbarschaftliche Ge-

bäudeprofile Rücksicht genommen wird.  

Ortskernplanung / Siedlungs-
planung 

Mit den neuen Zonenvorschriften Siedlung erhält die Gemeinde ein ein-

heitliches Planungsinstrument, welches den Ortskern und den Sied-

lungsraum in einem Planungsinstrument zusammenfasst.  
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3. Schwerpunkte Zonenplan Siedlung 

Kernzone  

 

Es wird neu nur noch eine Kernzone K2 definiert. Die altrechtliche Kern-

zone K3 (Gebiet Bad) wird aufgehoben. Für diese, dort bestehenden 

Bauten, gilt die Bestandesgarantie, die mit einem Schutzstatus noch 

verstärkt wird. Die altrechtliche Abgrenzung der Kernzone wird belassen 

und soll nachwievor das ehemalige Bach- und Strassenzeilendorf durch 

eine Kernzonenbebauung begrenzen.  

Der Hofstattbereich wird zugunsten einer Grünflächenziffer von 5 % auf-

gehoben. Die Anordnung von Grünräumen kann auf die örtlichen Ver-

hältnisse besser eingehen. Die Vorplatzbereiche werden übernommen. 

Einzelne Bauten werden bezüglich Schutzstatus abgestuft, da sie ihren 

ursprünglichen Charakter verloren haben.  

 

  

Wohnbauzonen 

 

 

  

Die Wohnbauzonen haben gegenüber der alten Planung die grössten 

Veränderungen erfahren. Die Planungsmassnahmen beinhalten fol-

gende Schwerpunkte: 

- In Gebieten mit Potential für eine Innenverdichtung sollen neu 3-ge-

schossige Bauten zugelassen werden (W3 bzw. WG3).  

- Die unterschiedlichen W2-Zonen sollen zusammengefasst werden. 

- Eine Zäsur der Wohn-/Geschäftsnutzung zur reinen Wohnnutzung 

bildet die Eimattstrasse / Dorfmattstrasse. Die überwiegende Wohn-

nutzung soll sich konfliktfrei weiterentwickeln können.    

- Künftig nicht mehr durch öffentliche Nutzung belegte Parzellen (Kin-

dergarten, ehem. Werkhof) sollen durch Wohnnutzung überbaut 

werden können.  

- Im südwestlichen Siedlungsgebiet soll künftig eine einheitliche W2-

Zone definiert werden (Aufhebung W1-Zone in Randgebieten ober-

halb Zinsmattweg/Chuder).  

  

Zentrumszone / Arbeitsplatz-
zonen  

 

Die Arbeitsplatzgebiete unterstehen einem steten Wandel, der auch in 

der Zonenplanung berücksichtigt werden soll. 

Im nördlichen Gebiet besteht ein solches Transformationsgebiet (Gebiet 

Winkel, ehem. Gewerbezone, WG2), das unter dem Aspekt der Inneren 

Verdichtung entwickelt werden soll (Umwandlung Gewerbezone in 

Zentrumszone 3-geschossig). Es soll ermöglicht werden, dass eine 

heute gewerbliche Nutzung (mässig störende Betriebe) neben einer 

Wohn- und Geschäftsnutzung einhergehen kann.  

Dies ist jedoch nur aufgrund einer Interessenabwägung möglich, welche 

die Gesamtkapazitäten und Siedlungsstrukturen in der Gemeinde Ober-

dorf berücksichtigt.  

Eine Zentrumsnutzung soll sich auch im Anschluss an die Kernzone ent-

lang der Hauptstrasse entwickeln können (violette Zonen).   

Die Gewerbezonen werden neu vereinheitlich. Die altrechtlichen Ge-

werbezonen haben sich lediglich bezüglich Gebäudehöhe (8m bzw. 

11m) unterschieden. Neu soll für alle Gewerbezonen eine Gebäude-

höhe von 11m gelten, die entsprechende Betriebsentwicklungen zulas-

sen. 

W3 (neu) 

WG2/WG3/öW+A (bisher) 

WG3, wenig störend (neu) 

WG2 (bisher) 
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öW+A-Zonen / Zone für Sport- 
und Freizeitanlagen 

 

Die Zonen für öffentlichen Werke und Anlagen wurden überprüft und auf 

die tatsächlichen Bedürfnisse angepasst (siehe auch Erläuterungen zur 

Wohnnutzung). 

Neu wird das Areal an der Liedertswilerstrasse (FC Oberdorf) einer 

Zone für Sport- und Freizeitanlagen zugewiesen. Mit der Umwandlung 

von der öW+A-Zone in die Sportzone kann das Areal bedürfnisgerecht 

genutzt werden, ohne Zwänge einer starr definierten Zweckbestim-

mung, die für öW+A-Zonen vorgegeben werden muss.   

  

Naturwerte / Gewässerraum 

 

 

Der Zonenplan Siedlung definiert verschieden Naturwerte, die langfristig 

Bestand für die Naturvernetzung, die Siedlungsökologie und Siedlungs-

gestaltung haben sollen. Der Fokus wird dabei im Speziellen auf Grund-

stücke der Gemeinde gelegt, wo bereits heute zahlreiche Wertobjekte 

vorhanden sind. Weitere nennenswerte Vernetzungsobjekte sind die 

Naturschutzzonen am Dielenberg und um die Zone für Sport- und Frei-

zeitanlagen. Wichtig sind auch die Erhaltung von Einzelbäumen als 

raumbildende Elemente. 

Neu sind die Gewässerräume zu nennen, die die altrechtlichen Ufer-

schutzzonen ablösen, jedoch die Ziele der Uferschutzzonen weiterfüh-

ren und im Grundsatz der altrechtlichen Ausdehnung der Uferschutz-

zone entsprechen. Für die drei vorkommenden Fliessgewässer sind 

spezifische Schutzziele im Zonenreglement definiert worden. 

Es ist anzumerken, dass seit 2014 bereits prov. Gewässerräume durch 

den Bund festgelegt wurden (gilt sowohl für eingedolte, wie auch für of-

fene Fliessgewässer). Mit einer Interessenabwägung konnten die Ge-

wässerräume durch die Gemeinde auf die tatsächlichen Verhältnisse, 

Potentiale und gesetzlichen Vorgaben abgestimmt werden (d.h. die Ge-

wässerraumbreiten gem. Übergangsbestimmung GschG konnten ver-

ringert und örtlich der Verzicht auf die Festlegung von Gewässerräumen 

geprüft werden).  

  

Erhaltung historische Bauten 

(ausserhalb Ortskern) 

    

Aufgrund von Inventaren von Bund (ISOS) und Kanton (BIB) sind wer-

tevolle Bauten auch ausserhalb des Ortskernes von architektonischer 

und bauhistorischer Bedeutung, die es zu erhalten gilt und neu einen 

Schutzstatus erhalten sollen.  

Dabei ist auch die definierte Schonzone im Gebiet Bad in Zusammen-

hang mit dem ISOS-Gebiet zu nennen.  

  

Weitere Themenfelder 

 

Der altrechtliche Zonenplan hat Grünzonen definiert, die neu durch 

Schutzzonen Freihaltung abgelöst werden. Gem. Auslegung IVHB kön-

nen Grünzonen (flächige Grundzone) nicht mehr der Überbauungsziffer 

zugewiesen werden, hingegen überlagernde Schutzzonen schon.  

Der Zonenplan bildet auch verschiedene orientierende Grundlagen ab, 

die für das Verständnis des Gesamtzusammenhangs von Bedeutung 

sind. Diese sind entweder durch ein separates Verfahren zu Rechtskraft 

erwachsen (z.B. Quartierplanungen, Grundwasserschutzzonen) oder 

stützen sich auf übergeordnete Grundlagen (Archäologische Schutzzo-

nen, ISOS, kantonale Schutzobjekte etc.).  
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4. Schwerpunkte Zonenreglement Siedlung 

Zonentabelle 

 

Mit der Zonentabelle werden die Massvorschriften für sämtliche Bauzo-

nen inkl. Kernzone tabellarisch zusammengestellt. Weitere Erläuterun-

gen zu einzelnen Massvorschriften und deren Anwendung sind nachfol-

gend aufgeführt. Im Detail ist auch der ausführliche Planungsbericht zu 

konsultieren.  

Die max. zulässige Bebauung der Grundstücke (Überbauungsziffer) 

wird leicht angehoben. Dies ist mit der Einführung von IVHB und einem 

Verdichtungsgedanken zu begründen.  

In den Wohnbauzonen wird ausser der Kernzone neu das Pult- und 

Flachdach zugelassen (altrechlich nur Sattel- und Walmdach). 

Neu werden die Lärmempfindlichkeitsstufen, anstelle eines separaten 

Planes, direkt den Zonen zugewiesen.  

  

Allgemeine Bauvorschriften 

 

 

 

 

- Massgebendes Terrain: Als massgebendes Terrain gilt der natür-

lich gewachsene Geländeverlauf, der neu auch Bezug zum Terrain 

in der Umgebung nimmt. Somit wird die Praxis des 30-jähren Ter-

rainbestandes aufgehoben. 

- Überbauungsziffer: Die Überbauungsziffer wird für Hauptbauten 

und Klein- und Anbauten für die jeweiligen Zonen separat festge-

legt und wird über die projizierte Fassadenlinie definiert.  

- Gebäudeprofil (Fassadenhöhe, Gesamthöhe): Neu gilt, dass die 

Fassadenhöhe immer ab tiefstem Punkt des massgebenden Ter-

rains bis OK Dachkonstruktion gemessen wird (Messpunkt verla-

gert sich auch bei Abgrabungen am Gebäude nicht). Das neue Zo-

nenreglement berücksichtigt diesen Umstand mit entsprechender 

Reglementsformulierung, die eine Gleichbehandlung vorbestande-

ner nachbarlicher Bauten vorsieht.  

Brüstungen müssen neu zur Fassadenhöhe mitgerechnet werden.  

Eine Gebäudehöhe, wie sie gem. IVHB vorzusehen ist, ist mit der 

Gebäudehöhe nach altem Recht, nicht mehr kompatibel und auf-

grund von unterschiedlichen Hangneigungen nicht anwendbar. Um 

den bestehenden Strukturen Rechnung zu tragen, ist eine Maxi-

male Höhe der Dachkonstruktion definiert worden (die Höhe ent-

spricht der altrechtlichen Differenz zwischen Fassaden- und Ge-

bäudehöhe). Hier ist anzumerken, dass der Kanton die Auslegung 

der Gemeinde, die die Ermittlung des Gebäudeprofils durch Fassa-

denhöhe und Höhe Dachkonstruktion als IVHB-konform betrachtet, 

nach eingehender Prüfung als konform erachtet.  

Massgebend für das Gebäudeprofil ist zudem die zulässige Ge-

schosszahl.  

- Versetzte Bauweise, Klein- und Anbauten: Neu besteht die Mög-

lichkeit in Hanglagen Terrassenbauten bzw. versetzte Geschosse 

zu realisieren.  

Für Klein- und Anbauten gelten Bestimmungen bezüglich Gebäu-

deprofil, Überbauungsziffer, Art der Nutzung etc.  
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Allgemeine Vorschriften Ge-
staltung und Umgebung 

 

- Dachformen / Dachaufbauten ausserhalb Kernzone: Zur Sied-

lungsqualität und neuen architektonischen Möglichkeiten sind ver-

schiedene Bestimmung neu eingeführt, übernommen oder ergänzt 

worden (z.B. 60% für quergestellten Anbau, fassadenbündige 

Dachaufbauten bis max. 2.6m, Lichtbänder). 

- Flachdach / Attikageschoss: Mit der Revision wird auch das 

Flachdach ermöglicht und damit einhergehend auch eine Attikage-

schossnutzung.   

- Umgebungsgestaltung: Reine Schotterrasen sollen nicht zulässig 

sein (Begrenzung von Wegen etc. sind möglich). Bei Sammelpark-

plätzen wird neu eine ökologische Aufwertung gefordert.  

  

Sondernutzungsplanungen Quartierüberbauungen, die das ordentliche Nutzungsmass überstei-

gen, sind mit hoher Qualität betreffend Wohnhygiene und Aussenraum 

möglich. 

  

Zonenspezifische Bestimmun-
gen Kernzone 

 

Insbesondere für die Kernzone sind spezifische Bestimmungen erfor-

derlich. Diese berücksichtigen die altrechtlichen Ortskernvorschriften.  

- Dachbelichtung: Auf der strassenabgewandten Seite können neu 

Dacheinschnitte realisiert werden, die gegenüber den alten Vor-

schriften eine höhere Frontfläche zulassen. Weitere Lockerungen 

sind nicht möglich, da die Baselbieter Eigenart der Ortskerngestal-

tung erhalten bleiben soll. Eine Dachbelichtung ist jedoch bei allen 

Hauptbauten (z.B. auch bei ehem. Ökonomiebauten) möglich.  

- Fassadengestaltung: Neu sind die bisherigen restriktiven Bestim-

mungen zur Gestaltung der Fassaden, Schaufenster, Leibungen 

etc. gelockert worden.  

- Nebenbauten in Kernzonen: Diese sind mit Sattel- oder Pultdä-

chern zu versehen. Flachdächer sind ortskernfremd und nicht zu-

lässig.  

  

Schutzzonen / Schutzobjekte  Bestimmungen zur Siedlungsdurchgrünung und Siedlungsökologie sind 

heute feste Bestandteile von Zonenvorschriften. In verschiedenen Reg-

lementsbestimmungen sind entsprechende ziel- und objektspezifische 

Aussagen zu finden.  

In Zonen mit öffentlichem Charakter steht die Selbstverpflichtung zu ei-

ner naturnahen Bepflanzung im Vordergrund.    

Für Naturschutzzonen und Schutzobjekte sind spezifische Schutz-, Er-

haltungs- und Pflegeziele definiert worden. Neue Bauten haben einen 

definierten Abstand zu den Naturobjekten einzuhalten.  

Eine Entfernung und Beeinträchtigung der Naturwerte sind nicht zuläs-

sig. Ausnahmen sind zu begründen und mit einer Interesseabwägung 

zu belegen.  
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Ausnahmen / Vollzug Der Vollzug der Zonenvorschriften ist Sache des Gemeinderates. Er 

kann dafür eine beratende Kommission einsetzen und Fachgremien bei-

ziehen. Er kann als Vollzugshilfen ergänzende Richtlinien zu den Zo-

nenvorschriften erlassen. Diese Grundlagen haben wegleitenden Cha-

rakter und sind behördenanweisend für den Vollzug. 

5. Schwerpunkte Waldbaulinienplan 

Ziele / Schwerpunkte 

 

Die bestehende Bebauungsstruktur (gegenüber dem Bad) im südli-

chen Siedlungsgebiet, teilweise historisch gewachsen, wird heute 

durch den gesetzlichen Waldabstand von 20m beeinflusst. Weitere 

Zwänge ergeben sich aus historischen Belangen, die mit dem ISOS 

(Inventar der geschützten Ortsbilder von nationaler Bedeutung) einher-

gehen (Baulinien entlang Kantonsstrasse).  

Mit einer Festlegung von Waldbaulinien sollen seitliche bauliche Ent-

wicklungen bei den zu schützenden Bauten möglich sein.  

Die Waldbaulinie wird mit einem Abstandsmass von 15m definiert. 

Diese berücksichtigt auch einen einzuhaltenden Gleisabstand (mit 

Ausnahme der Bauten Nr. 7 und 9). 

 

6. Schwerpunkte Strassennetzplan 

Ziele / Schwerpunkte 

 

 

 

Mit der Anpassung des Strassennetzplanes wird das Ziel verfolgt, die 

Kategorisierung bzw. die Zuweisung auf das angestrebte Verkehrsnetz 

auszurichten. Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, dass künftig 

für reine Wohnbauzonen ein Ausbaustandard angestrebt wird, welcher 

der Verkehrssituation und einer guten Wohnqualität Rechnung trägt. 

In Zusammenhang mit dem WB-Neubau und der Erneuerung der Lang-

samverkehrsverbindung entlang der Vorderen Frenke möchte die Ge-

meinde auch eine kommunale Radwegverbindung in diesem Abschnitt 

festsetzen. Nach Vorabklärungen bei den kantonalen Fachstellen ist 

dies aufgrund der vorhandenen Festsetzungen wie Grundwasser-

schutz, Naturschutzzone, Gewässerraum heute nicht möglich. Insbe-

sondere die Grundwasserschutzzone verhindert einen minimalen Aus-

bau (Verbreiterung Mergelweg). Somit wird eine vorgesehene kommu-

nale Radwegverbindung entlang der Vorderen Frenke als Absichtser-

klärung in den orientierenden Planinhalt aufgenommen.  

Ausserhalb des Siedlungsgebietes werden neu nur noch Erschlies-

sungswege aufgenommen, bei welchen die Strasse im Eigentum der 

Gemeinde ist und wichtige Erschliessungsfunktionen innehaben.  Die 

bezeichneten Erschliessungswege werden durch die Gemeinde betrieb-

lich, je nach Funktion, unterschiedlich unterhalten. Auf privaten Hofzu-

fahrten (Grundstücke der Hofparzelle) ist der Grundeigentümer für Un-

terhalt und Betrieb zuständig. 



47025_Ber04_Planungsschwerpunkte_Gesamtrevision_EGV_Vorlage_20230502.docx Seite 9 von 9 

7. Planungsablauf / Ausblick 

Planungsphasen Die vorliegenden Planungsinstrumente wurden durch die Bau- und Pla-

nungskommission erarbeitet. Die kantonalen Fachstellen haben sich zu 

den Entwürfen geäussert. Eine Bereinigungsphase hat sich mit Fragen zu 

den kantonalen Vorgaben auseinandergesetzt, die auch verschiedene Ab-

klärungen bei kantonalen Fachstellen und dem Regierungsrat zur Folge 

hatte.  

Die Planungsinstrumente wurden der Bevölkerung anlässlich einer Infor-

mationsveranstaltung vorgestellt, an welcher die Bau- und Planungskom-

mission und das Planungsbüro zusammen mit dem Gemeinderat über die 

Ziele der Revision informiert. Im Rahmen der öffentlichen Mitwirkungsdauer 

vom 15. August – 19. September 2023 sind 15 Eingaben beim Gemeinderat 

eingegangen.  

Soweit auf die Mitwirkungseingaben eingegangen werden konnte, sind 

diese in die Planung eingeflossen. Weitere Themen, die erst im Verlauf des 

Planungsprozesses im Anschluss an das Mitwirkungsverfahrens aufge-

taucht sind oder sich aus den Eingaben ergeben haben, wurden im Mitwir-

kungsbericht erläutert (z. B. Bestimmungen zu Naturgefahren und Bauge-

suchsprüfung, Anpassung Strassennetzplanung, Umgang mit ISOS /BIB). 

  

Weiteres Vorgehen / Aus-
blick 

Es liegen bereinigte Planungsinstrumente bereit, die dem Souverän zur Be-

schlussfassung vorgelegt werden.  

Für den Zonenplan und das Zonenreglement Siedlung sowie den Waldbau-

linienplan ist ein Auflageverfahren durchzuführen (Einsprachemöglichkeit), 

da diese Instrumente direkt auf das Eigentum wirken.  

Der Strassennetzplan hingegen ist ein Richtplaninstrument. Erst auf Stufe 

Bau- und Strassenlinienplan ist das Grundeigentum betroffen. Eine Plan-

auflage ist daher hier nicht erforderlich.  

  

Fazit / Empfehlung für Be-
schlussfassung 

Der Gemeinderat Oberdorf ist überzeugt mit der Revision der Zonenvor-

schriften Siedlung anwendbare Voraussetzungen für die weitere Bautätig-

keit und Siedlungsentwicklung geschaffen zu haben. 

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, den nachfolgend auf-

geführten Planungsinstrumenten zuzustimmen:  

− Zonenreglement Siedlung 

− Zonenplan Siedlung, Situation 1:2'000 

− Mutation "Waldbaulinien" (Gebiet ISOS)  

− Strassennetzplan Siedlung und Landschaft 

 

 

Der Gemeinderat Oberdorf 

Oberdorf, im Mai 2023 

 


